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1. Ausgangslage 

Die Schweizer Stimmbevölkerung beschloss am 9. Februar 2014 mit 62 Prozent Ja-Stimmen die An-

nahme der Vorlage zu Finanzierung und Ausbau der Bahninfrastruktur FABI (BBl 2012 1577). Geplant 

ist, dass der Bundesrat die Verordnungsanpassungen auf den 1. Januar 2016 in Kraft setzt. 

Sowohl die Finanzierung wie auch der Ausbau der Bahninfrastruktur werden damit neu geregelt: 

• Aus dem Bahninfrastrukturfonds BIF werden sowohl Betrieb und Unterhalt wie auch der künf-

 tige Ausbau finanziert. 

• Ausbaumassnahmen werden künftig alle 4 bis 8 Jahre vom Parlament in Ausbauschritten be-

 schlossen. 

FABI ist ein Gesamtpaket: Im Ausbauteil werden die Leitplanken für das künftige Angebot festgelegt. 

Mit dem Ausbauschritt 2025 sind konkrete Massnahmen beschlossen, welche den öV-Kunden besse-

re Verbindungen bieten und Engpässe beseitigen. 

Im Finanzierungsteil wird mit einem Bahninfrastrukturfonds (BIF) die Finanzierung auf eine solide, zu-

kunftsträchtige Basis gestellt: Die bisherigen Mittel werden gebündelt, und dank zusätzlichen Mitteln 

von allen Beteiligten (Bund, Kantonen, Bahnunternehmen, Pendlern und öV-Kunden) wird sicherge-

stellt, dass die Ausgaben dauerhaft finanziert sind. 

Aufgrund der Einlage der Kantone von 500 Mio. Franken pro Jahr in den BIF zur Finanzierung der Inf-

rastrukturkosten - die Einzelheiten werden im Rahmen dieser Verordnungsanpassungen genauer 

geregelt -, fällt ein grosser Teil der heutigen Verordnung über die Anteile der Kantone an den Abgel-

tungen und Finanzierung im Regionalverkehr (KAV; SR 742.101.2) weg, weil die Kantonsbeteiligung 

zur Infrastruktur nicht mehr Bestandteil der genannten Verordnung ist. Der Bund unterbreitet, dass der 

Teil aus der KAV, welcher die Kantonsbeteiligung an der Abgeltung der gemeinsam bestellten Ange-

bote im regionalen Personenverkehr beinhaltet, neu in die Verordnung über die Abgeltung des regio-

nalen Personenverkehrs (ARPV; SR 745.16) überführt wird. Die heutige KAV wird demnach aufgeho-

ben. 

http://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2012/1577.pdf
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Der BIF ermöglicht eine langfristige Planung der Mittel sowohl für den Betrieb und Substanzerhalt wie 

auch für den Ausbau der Bahninfrastruktur und diesbezügliche Forschungsaufträge. Anhand dieser 

langfristigen und rollenden Planung, wurde der gesamte Prozess auf Verordnungsstufe an der Struk-

tur eines Controlling-Prozesses präzisiert. 

Als Grundlage für die Verordnung über die Konzessionierung, Planung und Finanzierung der Bahninf-

rastruktur (KPFV), diente die heutige Verordnung über die Konzessionierung und Finanzierung der 

Eisenbahninfrastruktur (KFEV; SR 742.120). Die KPFV erhält neu folgende Struktur:  

 - Allgemeine Bestimmungen (Abschnitt 1)  

 - Konzessionierung (Abschnitt 2)  

 - Planung des Substanzerhalts (Abschnitt 3)  

 - Planung des Ausbaus (Abschnitt 4)  

 - Grundsätze der Finanzierung (Abschnitt 5)  

 - Finanzierung des Betriebs und des Substanzerhalts (Abschnitt 6)  

 - Finanzierung des Ausbaus (Abschnitt 7)  

 - Investitionen in Seilbahnen (Abschnitt 8)  

 - Schäden durch Naturereignisse (Abschnitt 9) 

 - Forschungsaufträge (Abschnitt 10) 

 - Schlussbestimmungen (Abschnitt 11) 

Soweit von FABI nicht direkt betroffen, wurden die Bestimmungen im Wesentlichen in der ursprüngli-

chen Form belassen. Dies trotz der Erkenntnis, dass auch andere Anpassungen denkbar gewesen 
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wären. Solche dürften aber ohnehin in absehbarer Zeit wieder nötig werden infolge weiterer Gesetzes-

vorlagen. Zu beachten ist, dass sich durch die Anpassung der Verordnung die Struktur erheblich än-

dert. Dadurch sind die bisherigen Bestimmungen unter neuen Artikelnummern zu finden.  

Der Teil Planung des Ausbaus beinhaltet nicht nur die neuen Planungsprozesse im Rahmen von 

FABI, sondern auch bereits einen "Platzhalter" für die neuen Instrumente Netznutzungskonzept (NNK) 

und Netznutzungsplan (NNP), welche Teil der Vorlage "Totalrevision des Gütertransportgesetzes; 

Gesamtkonzeption zur Förderung des Schienengüterverkehrs in der Fläche" (BBl 2014 3827) sind. 

Diese ist momentan in der parlamentarischen Beratung. NNK und NNP sind neue Instrumente der 

langfristigen Festlegung der Nutzung von Eisenbahnstrecken (Art. 9b nEBG). Sie stellen grundlegen-

de Instrumente für die neue Planung im Rahmen von FABI dar. Sie werden zu gegebener Zeit offiziell 

auch zu diesem Thema angehört. 

Die Botschaft und die Gesetzesgrundlagen zu FABI sind unter folgendem Pfad publiziert und stellen 

die Grundlagen für die Verordnungsanpassungen dar: 

→ www.bav.admin.ch → Themen → Finanzierung und Ausbau der Bahninfrastruktur (FABI)  

www.bav.admin.ch/fabi  

 

 

 

 

 

 

http://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2014/3827.pdf
http://www.bav.admin.ch/fabi
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2. Erläuterungen zu den einzelnen Bestimmungen 

2.1 Verordnung über die Abgeltung des regionalen Personen-

verkehrs (ARPV) 745.16 / Verordnung über die Anteile der Kan-

tone an den Abgeltungen und Finanzhilfen im Regional-

verkehr (KAV) 742.101.2 

Die Berechnungsgrundlagen zu den Kantonsbeteiligungen im regionalen Personenverkehr sowie in 

der Infrastruktur waren bisher in einer separaten Verordnung geregelt, der Verordnung über die Antei-

le der Kantone an den Abgeltungen und Finanzhilfen im Regionalverkehr (KAV). Mit dem Wegfall der 

direkten Beteiligung der Kantone an der Finanzierung der Infrastruktur der Eisenbahnen wird die KAV 

aufgehoben und die verbleibenden Bestimmungen in die Verordnung über die Abgeltung des regiona-

len Personenverkehrs (ARPV) aufgenommen, siehe neu Abschnitt 10 "Anteile der Kantone und des 

Bundes an den Abgeltungen". 

Gemäss Artikel 30 des Bundesgesetzes über die Personenbeförderung (PBG; SR 745.1) werden die 

Anteile der Kantone mindestens alle vier Jahre neu festgelegt. Bei der Berechnung sind die strukturel-

len Voraussetzungen der Kantone zu berücksichtigen. 

Aktuell werden für die Berechnung der Kantonsanteile die Bevölkerungsdichte und die Privatbahnlän-

ge berücksichtigt. Die Berechnungsmethode soll aufgrund von FABI nicht grundsätzlich verändert 

werden. Da aber neu die Privatbahninfrastrukturen durch den Bund finanziert werden, rechtfertigt sich 

die Berücksichtigung der Privatbahnlänge bei der Berechnung der Kantonsanteile im RPV nicht mehr. 

Der entsprechende Index wird deshalb bei der Berechnung auf null gesetzt. Eine grundsätzliche Über-

prüfung der Berechnungsmethode der Kantonsanteile im RPV kann im Rahmen der Überarbeitung 

des Bestellverfahrens vorgenommen werden. Es wird deshalb in diesem Rahmen darauf verzichtet 

zusätzlich Parameter zur Bevölkerungsdichte einzuführen.  

Daneben werden weitere kleine Anpassungen vorgenommen. 
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Art. 1  Gegenstand 

Aufgrund der Integration der Bestimmungen der KAV in die ARPV wird der Artikel ergänzt mit der 

Festlegung der Anteile der Kantone.  

 

Art. 2  Empfänger von Abgeltungen sowie Art. 6  

In Artikel 2 und Artikel 6 wird die Möglichkeit aufgenommen, Abgeltungen auch bei Bewilligungen zu 

entrichten statt nur bei Konzessionen oder Staatsverträgen. Diese Ergänzung wird notwendig, weil 

neu auf Seen keine Gebietskonzessionen mehr erteilt werden und daher für rein grenzüberschreiten-

de Verbindungen neu Bewilligungen (nach Art. 8 PBG) erteilt werden. Weitere Auswirkungen auf an-

dere Verkehre als die bereits heute bestellten grenzüberschreitenden Linien entstehen nicht, insbe-

sondere nicht auf die Vielzahl der grenzüberschreitenden Fernbuslinien, da es sich dabei in den al-

lermeisten Fällen nicht um regionalen Personenverkehr handelt. 

 

Art. 14  Finanzielle Vorgaben 

Anpassung aufgrund der Einführung des vierjährigen Zahlungsrahmens für den RPV. 

 

Art. 19 Investitionen 

Analoge Formulierung zu Artikel 15 KPFV. 

 

Art. 29a Berechnung des interkantonalen Verteilers 

Für den RPV materiell unverändert übernommen von Artikel 7 KAV. 
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Art. 29b Berechnung der Kantonsbeteiligungen  

Grundsätze zur Festlegung der Kantonsbeteiligung, die genaue Berechnung findet sich in Anhang 1, 

die Ergebnisse (Kantonsanteile) in Anhang 2. 

 

Art. 29c Maximale jährliche Abweichung vom Bundesanteil  

Übernommen von Artikel 4 KAV. 

 

 

2.2 Änderungen der Verordnung über die Konzessionierung und 

Finanzierung der Eisenbahninfrastruktur (KFEV) 742.120 - neu 

Verordnung über die Konzessionierung, Planung und Finan-

zierung der Eisenbahninfrastruktur (KPFV) 

 

1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen 

Art. 1  Gegenstand 

Die Verordnung bezieht sich auf das mit FABI revidierte Eisenbahngesetz (EBG). Was die Verordnung 

regelt, wird entsprechend dem Artikel 1 der KFEV hier aufgeführt.  
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Artikel 49 EBG stellt die Grundlage dar, wer die Infrastruktur finanziert. Zudem ist dem Artikel 49 Ab-

satz 3 zu entnehmen, für welche Infrastruktur keine Bundesleistungen ausgerichtet werden. Daher 

erübrigt sich hier eine weitergehende Ausführung.  

 

Art. 2  Trennung von Verkehr und Infrastruktur: Umfang der Trennung;  Art. 3 Trennung von Verkehr 

und Infrastruktur: Spartenrechnung; Art. 4 Ausnahme von der Pflicht zur Trennung 

Die Artikel 2 bis 4 wurden aus der bisherigen KFEV (Art. 9, 10 und 11) übernommen. Neu wird grund-

sätzlich von Infrastrukturbetreiberin an Stelle von Konzessionärin gesprochen. In Artikel 3 Absatz 1 

kann das BAV die Infrastrukturbetreiberin verpflichten, die Sparte Infrastruktur nun neu auch noch 

Knoten zu gliedern. 

 

Art. 5  Abgrenzung zwischen den Investitionsbereichen Substanzerhalt und Ausbau 

Eine wesentliche Neuerung der Gesetzgebung besteht darin, dass Substanzerhalt und Ausbau in der 

Planung und Finanzierung ihre je eigenen Prozesse erhalten. Insbesondere wird die Substanzerhal-

tungsplanung mit den Leistungsvereinbarungen verknüpft und in diesem Prozess werden keine Aus-

bauprojekte, auch nicht kleinere, aufgenommen. Eine Ausnahme dazu bilden Artikel 48f Absatz 2 und 

Artikel 51 Absatz 2 EBG, die aber erst nach abgeschlossenem Planungsprozess zur Anwendung 

kommen können. 

Zum Substanzerhalt gehört, ausser dem Unterhalt und der Erneuerung, auch die Modernisierung der 

Anlagen und deren Anpassung an die jeweils aktuellen Bedürfnisse, soweit dies nicht durch Ange-

botsausbauten verursacht wird. Solche Anpassungen im Rahmen des Substanzerhalts können bei-

spielsweise die Anpassung von Perronanlagen (Länge, Breite, Zugänge) in kleineren Bahnhöfen an 

die gestiegene Nachfrage beinhalten, zusätzliche Spurwechsel für die Erhöhung der Fahrplanstabilität 

oder zur Ermöglichung von Unterhaltsarbeiten oder auch die Bereitstellung von Gleisanlagen für Bau- 

und Unterhaltsfahrzeuge. Im Bereich der Stromversorgung sowie von Informations- und Kommunika-
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tionssystemen können die Anpassungen selten auf einen bestimmten Ausbau zurückgeführt werden, 

vielmehr ist deren Ausbau eine Folge der generell steigenden Anforderungen, also der Erfordernisse 

des Verkehrs gemäss Artikel 51 Absatz 3 EBG. 

Kerninhalt des Ausbaus sind Angebotsverbesserungen in Form dichterer Fahrpläne (mehr Zugskilo-

meter) und kürzerer Fahrzeiten (Erhöhung der Geschwindigkeit, Streckenbegradigungen). 

Generell zum Ausbau gezählt werden sollen auch grössere Anpassungen grosser Bahnhöfe an die 

Erfordernisse des Personenflusses, auch wenn die Zugszahlen gleichbleiben. Darunter fallen zum 

Beispiel die Erweiterung von Personenunterführungen oder die Vergrösserung von Perronflächen. Die 

Festlegung der grossen Bahnhöfe richtet sich deshalb auch nach den Reisendenzahlen. Aus heutiger 

Sicht liegt ein sinnvoller Richtwert bei 20'000 Reisenden täglich bezogen auf den Planungshorizont, 

also derzeit 2030. Diese Bahnhöfe werden im Anhang zur Verordnung aufgelistet. Die Liste kann bei 

Bedarf angepasst werden. Auch in solchen Bahnhöfen kann es zu kleineren Investitionen im Publi-

kumsbereich kommen. Damit nicht jede einzelne dieser Massnahmen Gegenstand einer Umset-

zungsvereinbarung werden muss, wird die Grenze bei Investitionen ab 10 Millionen Franken festge-

legt.  

 

Art. 6  Steuerung (Controllingprozess) 

Der neue Artikel beschreibt das grundsätzliche Vorgehen zur Steuerung des gesamten Prozesses der 

Bestellung und Finanzierung von Betrieb, Substanzerhalt und Ausbau der Eisenbahninfrastruktur und 

ersetzt damit Artikel 13 KFEV, der den Titel „Controllingprozess“ trägt. Der Bund trägt die Hauptlast 

der Finanzierung der Eisenbahninfrastruktur. Daher wird das BAV diesen Prozess koordinieren. Die 

Kantone sind in der Planung eingebunden (siehe 4. Abschnitt der KPFV). Der Begriff «Controlling» 

wird als Beherrschung, Lenkung, Steuerung und Regelung von Prozessen verstanden und umfasst 

damit weit mehr als nur die Kontrolle. Um Verwechslungen und Missverständnisse auszuschliessen, 

wird der Begriff durch das deutsche und breiter verständliche Wort „Steuerungsprozess“ ersetzt. Ab-

satz 2 erläutert übergeordnet die einzelnen Phasen des Prozesses: Planung, Umsetzung, Überprü-

fung (Monitoring) und Massnahmen. Die einzelnen Phasen werden im 3. bis 10. Abschnitt der KPFV 
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näher erläutert. Der Steuerungsprozess wird als ein abgeschlossener Regelkreis verstanden, d.h. 

allfällige Massnahmen sollen bei der nächsten Planung berücksichtigt werden. Die Fristen für die ein-

zelnen Phasen werden durch das BAV festgelegt. Die für die Planung verantwortlichen Stellen werden 

in den Artikel 13 und 15 definiert. 

Die Bestimmungen zur Finanzierung richten sich nicht ausschliesslich an Infrastrukturbetreiberinnen, 

das Eisenbahngesetz sieht in Artikel 48e vor, dass sogenannte Erstellergesellschaften an ihre Stelle 

treten können. 

 

Art. 7  Öffentliche Unterlagen 

An den Investitionen in die Bahninfrastruktur besteht ein eminentes öffentliches Interesse. Deshalb 

wird auf Verordnungsstufe festgelegt, welche Unterlagen ohnehin öffentlich sind, und welche das BAV 

überdies öffentlich machen kann. Leistungsvereinbarungen, Netzzustandsberichte und Investitions-

pläne sind so abgefasst (bzw. abzufassen), dass sie keine Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisse 

enthalten. Bei den übrigen Unterlagen wird sicherzustellen sein, dass keinerlei derartige Informationen 

preisgegeben werden müssen. Vorbehalten bleibt überdies ohnehin die Bundesgesetzgebung über 

die Öffentlichkeit der Verwaltung; ein entsprechender Hinweis in der Verordnung erübrigt sich.  

 

2. Abschnitt: Konzessionierung 

Dieses Kapitel entspricht grundsätzlich dem 3. Abschnitt: Konzession aus der früheren KFEV (neue 

Art. 8–12; bisher Art. 3–8).  

Der Artikel 3 KFEV wurde nicht in die KPFV überführt, weil der Inhalt bereits auf Gesetzesstufe fest-

gehalten ist. Die in Artikel 8 Absatz 3 genannte Kompetenz des BAV, die Unterlagen für Konzessions-

erneuerungen, Konzessionsänderungen oder Konzessionsübertragungen bestimmen zu können, soll 

eine Vereinfachung gegenüber den in Absatz 2 aufgezählten Unterlagen ermöglichen. 
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Neu angefügt wird in Artikel 12 Statistik ein Absatz 4. Er wird nötig durch die neu eingeführte Funktion 

des Fahrzeughalters (Art. 17a EBG). Dieser muss selbst weder Eisenbahnverkehrsunternehmen noch 

Infrastrukturbetreiber sein, er kann sich auf die Funktion des Halters beschränken. Zu den wesentli-

chen Aufgaben des Halters gehört jedoch, für den ordentlichen Unterhalt des Fahrzeugs zu sorgen, 

entweder selbst oder durch einen Unterhaltsverantwortlichen (sogenannte ECM). Dafür wiederum 

muss der Halter Zugriff haben auf Daten über das Verkehren seiner Fahrzeuge. Es wird hier deshalb 

ein Einsichtsrecht des Halters in die ihn betreffenden Daten statuiert. Insbesondere sind bei den Infra-

strukturbetreibern Laufleistungen der einzelnen Fahrzeuge registriert. 

 

3. Abschnitt: Planung des Substanzerhalts 

Art. 13  Substanzerhalt der Infrastruktur 

Die eigentliche Substanzerhaltungsplanung ist grundsätzlich Sache der Infrastrukturbetreiberin. Diese 

stellt auch die Abstimmung zwischen den Massnahmen eines Ausbauschrittes und den Projekten des 

Substanzerhalts gemäss Vorgaben des BAV sicher. Unter den Substanzerhalt im weiteren Sinn fallen 

nicht nur Bau- und Unterhaltsmassnahmen, sondern auch Anpassungen, Umnutzungen und Rückbau 

von Anlagen.  

 

Art. 14 Prüfung alternativer Angebote 

Dieser Artikel entspricht im Grundsatz dem früheren Artikel 19a aus der KFEV. In Fällen mit ungünsti-

gem Kosten-Nutzen-Verhältnis sollen Alternativen zu Investitionen in den Substanzerhalt geprüft wer-

den. Dabei ist der Begriff „grössere Investition“ bewusst flexibel auszulegen. Es sollen nicht nur hohe 

absolute Investitionskosten (über 100 Mio. Fr.) erfasst werden, sondern auch Fälle, wo ein hoher An-

teil der Anlagen einer Strecke zu erneuern ist. Dabei ist bei Infrastrukturprojekten nicht der Kostende-

ckungsgrad das wichtigste Element, ebenso wichtig ist die absolute Investitionshöhe und deren Rela-

tion zum vorhanden Verkehrsvolumen. Bei den Auswirkungen ist der Begriff „Qualität der Erschlies-
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sung im Personen- und Güterverkehr“ sehr breit zu verstehen. Dazu gehört auch die zweckmässige 

Bedienung von Landesteilen und touristischen Zentren. 

 

4. Abschnitt: Planung des Ausbaus 

Mit FABI werden im EBG die Eckpunkte der Planung der Eisenbahninfrastruktur festgelegt. Dies bein-

haltet die Ziele im Personen- und Güterverkehr, den schrittweise Ausbau im Rahmen eines strategi-

schen Entwicklungsprogramms und die Zuständigkeiten der Beteiligten. Das EBG delegiert die Zu-

ständigkeit für die Erarbeitung der Planung und die Koordination zwischen den Akteuren ans BAV.  

 

Art. 15  Planungsgrundsätze  

Das BAV definiert und führt den Planungsprozess und koordiniert die Eingaben der beteiligten Akteu-

re. Es legt die Planungsgrundsätze fest und erstellt eine Bedarfsanalyse (basierend auf dem voran-

gegangenen Ausbauschritt) für das jeweilige Planungsjahr, die als Grundlage für nachfrageorientierte 

Angebotskonzepte dient. Darüber hinaus informiert das BAV die beteiligten Unternehmungen und 

Verwaltungseinheiten über Rahmenbedingungen, Planungsgrundsätze und Termine. Zu den Rahmen-

bedingungen können sich die Beteiligten äussern. Über Änderungsanträge entscheidet das BAV.  

Das Planungsjahr definiert sich aus dem Zielhorizont des Ausbauschrittes und ist im Sinne einer Pla-

nungsannahme als gemeinsamer Inbetriebnahme-Zeitpunkt, der in einem Ausbauschritt beschlosse-

nen Infrastrukturmassnahmen, zu verstehen. Effektiv ist in der Umsetzung des Ausbauschrittes von 

einer gestaffelten Inbetriebnahme auszugehen, womit der eben hier umschriebene Planungshorizont 

ebenso unter den Begriff Planungsjahr fällt.  

Die Bedarfsanalyse basiert unter anderem auf Verkehrsprognosen, Überlegungen zu Fahrzeugkapazi-

täten und Betriebskonzepten. In die Bedarfsanalyse können aber ebenfalls weitere Bedürfnisse zum 

Ausbau des Eisenbahnnetzes einfliessen (z.B. Erhöhung der Stabilität, Ausbau von Publikumsanlagen 

etc.).  
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Art. 16  Ablauf der Planung 

Aufbauend auf den Rahmenbedingungen werden die Angebotskonzepte für den Regionalverkehr und 

den nationalen Fern- und Güterverkehr erarbeitet. Diese bilden die Basis für die Ermittlung der Infra-

strukturmassnahmen ("angebotsbasierte Infrastrukturplanung"). Unter einem Angebotskonzept ist eine 

Leistungsdefinition zu verstehen, die das gewünschte Angebot an Verkehrsleistungen für einen be-

stimmten Raum bzw. für ein bestimmtes Transportsystem definiert. 

Für den nationalen Fernverkehr kann das BAV die betroffenen Eisenbahnunternehmen oder Dritte mit 

der Erarbeitung der Konzepte beauftragen. 

Im Güterverkehr basiert das Angebotskonzept auf den Nachfrageprognosen und der geplanten und 

mit den Branchenakteuren abgestimmten Entwicklung der verschiedenen Anlagen für den Güterver-

kehr (Rangierbahnhöfe, Umschlagsanlagen des kombinierten Verkehrs, Freiverlade etc.). Letztere 

soll, im vom Bundesrat, im Rahmen der Totalrevision des Gütertransportgesetzes vorgeschlagenen 

'Konzepts für den Gütertransport auf der Schiene' Niederschlag finden. Die Branchenakteure entsen-

den Vertreter in die „Begleitgruppe Güterverkehr“ zur Abstimmung der erarbeiteten Angebotskonzep-

te. Das Angebotskonzept beinhaltet im Wesentlichen Anzahl und Qualität der Trassen des Güterver-

kehrs. Zudem können sich die Mitglieder der „Begleitgruppe Güterverkehr“ zu den Planungen des 

Personenverkehrs äussern. 

Die Planungsregionen sind dafür verantwortlich, die Konzepte des regionalen Personen- und Güter-

verkehrs zuhanden des BAV zu erarbeiten, untereinander abzustimmen und zu priorisieren. Sie ver-

treten die Interessen der Region im Rahmen von Konsultationen, sowohl zum Fernverkehr, als auch 

bei der Erarbeitung des vorgeschlagenen 'Konzepts für den Gütertransport auf der Schiene'.  

Das BAV bezeichnet diejenigen Angebotskonzepte, welche die Infrastrukturbetreiberinnen im Pla-

nungs- und Bewertungsprozess bearbeiten sollen. Dieser Prozess erfolgt auf Basis sogenannter Mo-

dule, die für einen definierten Planungsraum die Angebote, mit der dazu erforderlichen Infrastruktur, 

beschreiben. Diese können in mehreren Varianten erarbeitet werden, im weiteren Bewertungsprozess 

miteinander verglichen und priorisiert werden. Das BAV prüft das Resultat der so erarbeiteten Pla-

nung. Unter Einbezug der Planungsbeteiligten werden die Module wenn möglich optimiert und hier-
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nach bewertet, priorisiert und in Dringlichkeitsstufen eingeordnet. Die Angebotskonzepte und Infra-

strukturmodule der ersten Dringlichkeitsstufe werden anhand definierter Auswahlkriterien (finanzieller 

Rahmen, verkehrsträgerübergreifende Wirkung, Netzwirkung etc.) ausgewählt und zu einem Gesamt-

konzept zusammengefasst. 

Ein Ausbauschritt umfasst somit die erforderlichen Massnahmen für ein Gesamtkonzept im geplanten 

Zeithorizont. Das Parlament beschliesst die Massnahmen für einen Ausbauschritt und nimmt die damit 

ermöglichte Netznutzung (in Form kompatibler Angebotskonzepte) zur Kenntnis. Das BAV vereinbart 

die Umsetzung der Massnahmen mit den Eisenbahnunternehmen. 

 

Art. 17  Änderung von Massnahmen 

In gewissen Fällen kann für einen durch die Bundesversammlung schon verabschiedeten Ausbau-

schritt eine Anpassung verlangt werden. Hier wird konkretisiert, welche Bedingungen dafür erfüllt sein 

müssen. Auslöser können unter anderem sein: Infrastrukturmassnahmen erweisen sich für gewisse 

Angebotskonzepte als nicht mehr notwendig, alternative Infrastrukturmassnahmen können das Ange-

botskonzept ebenfalls ermöglichen, oder eine Reihenfolgeänderung der Umsetzung von Infrastruk-

turmassnahmen erweist sich als zweckmässig. 

 

Art. 18 Bericht zum nächsten geplanten Ausbauschritt 

Der Bericht (Botschaft) an die Bundesversammlung enthält vier Teile: erstens, alle notwendigen An-

gaben zu einem neuen Ausbauschritt und dem zugrundeliegenden Gesamtkonzept (Angebot, Infra-

struktur und Rollmaterial); zweitens, Angaben zu den für die Erarbeitung zugrundegelegten Planungs-

grundsätzen; drittens, die den Planungen zugrunde gelegten Angaben zur Entwicklung der drei Ver-

kehrssparten; viertens, eine abschliessende Liste der Infrastrukturmassnahmen, die im Rahmen des 

Ausbauschrittes umzusetzen sind. Dazu gehören auch deren Nutzen, Investitionskosten und Aufzei-

gen der Betriebs- und Folgekosten.  
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In der Regel soll dieser Bericht koordiniert mit anderen Planungsprozessen des Bundes alle vier Jahre 

erstellt werden. Es ist aber nicht zwingend, dass alle vier Jahre ein neuer Ausbauschritt definiert wird.  

 

Art. 19  Verbindlichkeit der festgelegten Netznutzung 

Die Verbindlichkeit der Netznutzung durch die verschiedenen Verkehrsarten soll durch das sogenann-

te Netznutzungskonzept nach der Verabschiedung eines neuen Ausbauschritts durch die Bundesver-

sammlung erstellt und gesichert werden. Die näheren Bestimmungen dazu werden über eine neue 

Gesetzgebung (GüTG) festgelegt. Entsprechend wird dann der Artikel 19 dieser Verordnung ergänzt, 

um das Vorgehen zu konkretisieren. Insofern ist diese Bestimmung auch der " Platzhalter" für die In-

strumente Netznutzungskonzept und Netznutzungsplan. Die Bestimmungen werden nach Vorlage der 

entsprechenden Gesetzesgrundlage ergänzt.  

 

5. Abschnitt: Grundsätze der Finanzierung 

Art. 20  Gegenstand der Finanzierung 

Der neue Artikel 20 basiert auf dem Artikel 14 KFEV. Für den Bau, Betrieb, Unterhalt und die Erneue-

rung der Infrastruktur nach Artikel 62 Absatz 1 EBG können wie bisher Abgeltungen und Finanzhilfen 

vom Bund ausgerichtet werden. Darin eingeschlossen sind neu auch die Fahrzeuge, die für Betrieb 

und Substanzerhalt der Infrastruktur notwendig sind. Für Investitionen in gemischt genutzte Bauten 

und Liegenschaften, Anlagen, Einrichtungen und Fahrzeuge kann neu die eine oder die andere Fi-

nanzierungsart gewählt werden, aber sie muss in jedem Fall im Voraus vereinbart werden. Wird die 

gesamte Investition mit verzinslichen Mitteln fremdfinanziert, sind die anteiligen Fremdkapitalkosten 

abgeltungsberechtigt. Wird umgekehrt die gesamte Investition mit bedingt rückzahlbaren Darlehen 

finanziert, muss das Unternehmen nach Artikel 64 Absatz 2 EBG dafür sorgen, dass die anteiligen 

Vollkosten bezahlt oder verrechnet werden. Die Zuteilung zur einen oder anderen Finanzierungsart 

wird auf die wichtigste Verwendung abstellen (Schwerpunktprinzip). 
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Art. 21  Finanzierungsinstrumente 

In Übereinstimmung mit den entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen (Art. 48f EBG und Art. 51 

EBG) werden die möglichen Vereinbarungsformen aufgezählt: 

• vier Jahre gültige Leistungsvereinbarungen für den Betrieb und den Substanzerhalt und 

• auf Objekte bezogene, zeitlich nicht beschränkte Umsetzungsvereinbarungen für Ausbaupro

 jekte. 

 

Art. 22  Feinerschliessung 

Artikel 49 EBG definiert neu, dass Strecken, die der Feinerschliessung dienen, von finanziellen Leis-

tungen aus dem BIF ausgeschlossen sind. Diese Bestimmung bedarf einer Präzisierung. Zwar ist über 

PBG und ARPV festgelegt, was als Angebot der Feinerschliessung (Ortsverkehr) gilt, damit bleibt aber 

offen, was für Infrastrukturen gelten soll, auf denen Angebote mit unterschiedlichem Charakter verkeh-

ren. Im Unterschied zur bisherigen Formulierung von Artikel 49 EBG (Strecken, die ausschliesslich 

Angeboten des Orts- oder Ausflugsverkehrs dienen, sind von Bundesleistungen ausgeschlossen), ist 

das Wort „ausschliesslich“ entfallen. Es reicht also, wenn eine Infrastruktur mehrheitlich oder haupt-

sächlich der Feinerschliessung dient. Dies wird anhand von zwei Kriterien festgestellt: 

 dem Angebotsmix auf einer Strecke: wenn nur die Minderheit der Fahrten dem regionalen 

Personenverkehr zugeordnet werden kann (Beispiel: Berner Tramlinien 6, 7 und 8, wovon nur 

die Linie 6 als RPV gilt), ist von mehrheitlicher Feinerschliessung auszugehen; 

 der Grunderschliessungsfunktion einer Strecke: liegen alle Haltestellen in Ortschaften, die be-

reits durch eine andere Strecke erschlossen sind (Beispiel: neue Limmattalbahn), dient die 

Strecke offensichtlich auch nicht der Grunderschliessung sondern hauptsächlich der Feiner-

schliessung. 
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Art. 23  Mitfinanzierung durch die Kantone 

Die Kantone haben sich bereits in einer Vorkonsultation zu den Grundsätzen, welche in diesem Artikel 

festgehalten werden, geäussert. Sie haben die vorgeschlagenen Stossrichtungen weitgehend bestä-

tigt. 

Mit dem Absatz 1 wir noch einmal klar hervorgehoben, was Artikel 57 EBG bereits aufführt: die je hälf-

tige Berücksichtigung von den gemeinsam bestellten Personen- und Zugskilometern für die Gewich-

tung der Berechnungselemente Personen- und Zugkilometer im RPV. Dies wurde in der Vorkonsulta-

tion kontrovers beurteilt. Einerseits wurden mit Blick auf die Reduktion des eigenen Kantonsbeitrags, 

je nach Auslastung der Züge, jeweils die Zugkilometer oder die Personenkilometer stärker gewichtet. 

Andererseits wurden ebenfalls zur Reduktion der eigenen Einlage neue Kriterien gewünscht (bei-

spielsweise die Bevölkerung oder Linienstandards). Hätte der Gesetzgeber eine andere, als die hälfti-

ge Gewichtung der beiden Berechnungselemente gewollt, wäre dies im Artikel 57 EBG bereits gere-

gelt worden. Damit wird mit der vorgeschlagenen Präzisierung der hälftigen Berücksichtigung in die-

sem Artikel Klarheit geschaffen und die Rechtssicherheit erhöht. 

Absatz 2 legt dar, dass das BAV jährlich die Grösse der einzelnen Kantonseinlagen, als Resultat der 

Berechnung, jeweils Ende Februar für das nachfolgende Beitragsjahr bekannt gibt. Damit können die 

Kantone ihre Einlage in den BIF in den kantonalen Budgets rechtzeitig eingeben. Da die Berechnung 

erfolgen muss, bevor die Bestellungen des Beitragsjahres für den RPV vorliegen, muss sich die Be-

rechnung auf anhand der Plandaten der für das Vorjahr abgeschlossenen Angebotsvereinbarungen 

gemäss Artikel 31a PBG des abstützen. Somit gilt für den Kantonsanteil 2016 das bestellte Verkehrs-

angebot 2014 und für den Kantonsanteil 2017 das Angebot 2015. 

In Absprache mit der Eidgenössischen Finanzverwaltung wird in Absatz 3 vorgegeben, dass die Zah-

lung der Kantonseinlagen über die üblichen Kontokorrente bei der Nationalbank erfolgt. Dies, weil es 

sich für die Kantone aufgrund der gesetzlichen Grundlage (Art. 57 EBG) um eine gebundene Ausgabe 

handelt. 
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Art. 24 Investitionsplan 

Dieser neue Artikel gilt übergeordnet für den Substanzerhalt und den Ausbau. Mit der Vorlage eines 

jährlich aktualisierten Investitionsplans wird eine rollende Planung sichergestellt. Der Investitionsplan 

ist mit den Eisenbahnverkehrsunternehmen abzustimmen. Er enthält alle Projekte der Erneuerung und 

des Ausbaus der Infrastrukturbetreiberin, unabhängig der Finanzierung. Die Kosten der Projekte sind 

soweit möglich auf die normierten Anlagengruppen aufzuteilen, damit ein Abgleich mit dem Bericht 

über den Netzzustand (Art. 31 Abs. 2 KPFV) möglich ist. Das 'Regelwerk Technik Eisenbahn' (D RTE 

29900) zum Netzzustand definiert die Anforderungen an den Netzzustandsbericht und definiert Anla-

gengruppen. Der Investitionsplan bildet unter anderem die Basis der Offerte für die Leistungsvereinba-

rungen (Art. 27 KPFV). 

Der Investitionsplan wird neu für mindestens fünf Jahre verlangt, damit auch die Zeit bis zum Inkraft-

treten einer neuen Leistungsvereinbarung abgedeckt ist. Während der Laufzeit einer Leistungsverein-

barung muss bereits die nächste Periode in Angriff genommen werden. 

Da grössere Projekte oft fast alle Anlagegattungen betreffen, kann das BAV Erleichterungen gewäh-

ren, indem z.B. ein Schwellenwert festgelegt wird, ab dem eine Anlagengruppe innerhalb eines Pro-

jekts gezeigt werden muss. Auch wird es wie bisher sinnvoll sein, gewisse planmässige Erneuerun-

gen, z.B. Oberbau, Fahrleitung, zusammenzufassen. 

Die Investitionspläne stehen den am Planungsprozess Beteiligten über diesen Prozess zur Verfügung. 

Es ist nicht vorgesehen, dass die Unternehmen direkt die Kantone und andere Interessierte mit den 

Unterlagen bedienen. 

 

Art. 25 Formen der Finanzierung 

Die Zusammenfassung der gesamten Infrastrukturfinanzierung in den Bahninfrastrukturfonds erlaubt 

es, beim Mittelfluss zwischen Fonds und Unternehmen eine Gesamtsicht anzuwenden. Insbesondere 

können nicht reinvestierte Abschreibungsmittel aus dem Substanzerhalt für anstehende Ausbauten 
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verwendet werden. Übersteigen die Abschreibungsmittel den Gesamtbedarf, sind dementsprechend 

Darlehen an den Bahninfrastrukturfonds zurückzuzahlen. Entsprechend der bisher bei der SBB ge-

handhabten Praxis werden die Mittel für Investitionen erst Ende Jahr auf Abgeltungen und Darlehen 

aufgeteilt. Damit wird verhindert, dass aus SOLL-IST-Abweichungen bei Abschreibungen (z.B. verspä-

tete Inbetriebnahme einer Anlage) Gewinne entstehen. Da die Meldung per Ende Jahr erfolgen muss, 

können allenfalls Veränderungen in den letzten zwei Monaten nur ungenügend berücksichtigt werden. 

Die Buchhaltung soll aber gemäss den gemachten Meldungen abgeschlossen und die Korrektur im 

Folgejahr vorgenommen werden. 

Die Bestimmungen über Umwandlung oder Verzicht auf Darlehen sind neu auf Gesetzesstufe zu fin-

den. Auf Verordnungsebene beizubehalten ist, dass bei Beträgen über 10 Millionen Franken es im 

Einvernehmen mit der EFV getätigt werden muss. 

 

Art. 26  Vereinbarungen über die Zusammenarbeit zwischen Transportunternehmen 

Dieser Artikel entspricht Artikel 12 der bisherigen Verordnung (KFEV) und befasst sich vorwiegend mit 

der Zurverfügungstellung von Land oder Räumlichkeiten an andere Unternehmen des öffentlichen 

Verkehrs, z.B. Landfläche einer Bahn für die Errichtung einer Busstation. Einzige Anpassung sind die 

neu als Beispiel ausdrücklich erwähnten Verkaufsstellen (Billettverkauf). 

 

6. Abschnitt: Finanzierung des Betriebs und des Substanzerhalts 

Art. 27 Offerte  

Der Artikel entspricht weitgehend Artikel 19 KFEV. Eine Verdeutlichung wird eingefügt, indem die Un-

ternehmen verpflichtet werden, eine Offerte einzureichen, die die finanzpolitischen und funktionellen 

Vorgaben des Bundes einhält. Es ist jedem Unternehmen unbenommen, weitergehende Aufwendun-

gen und Investitionen im Sinne von Offertvarianten vorzuschlagen, das BAV aber muss die Möglich-

keit haben, im gegebenen finanziellen Rahmen eine Leistungsvereinbarung abzuschliessen. Insbe-
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sondere ist es dem BAV auf diese Weise auch möglich, gezielte Rahmenbedingungen zu setzen. So 

können die offertstellenden Infrastrukturbetreiberinnen z.B. angehalten werden, in bestimmten Berei-

chen bewusste Anstrengungen zu unternehmen.  

Der Investitionsplan beinhaltet eine Beschreibung des Leistungsangebotes unter Berücksichtigung der 

übergeordneten Infrastrukturplanung sowie eine Mittelfristplanung einschliesslich des Investitionsplans 

über mindestens vier Jahre. Die Plan- resp. Zielwerte für die Indikatoren zur Messung der Zielerrei-

chung sind aus der Mittelfristplanung abzuleiten. Dies gilt insbesondere für die Betriebsleistung (Zug- 

bzw. Trassenkilometer). Abweichungen gegenüber vorhergehenden Planungen und der Jahresrech-

nung sind ausreichend zu begründen. Neu ist auch, dass der jährliche Netzzustandsbericht mit der 

Offerte einzureichen ist, ebenso die Angaben über die geplanten Kosten und eine Bestätigung bezüg-

lich der Einhaltung der finanziellen und funktionalen Vorgaben des BAV. 

 

Art. 28 Inhalt der Leistungsvereinbarung  

Der Artikel entspricht weitgehend Artikel 20 KFEV. Die Leistungsvereinbarung hat, neben der Um-

schreibung der grundlegenden Annahmen und den Zielvorgaben des BAV für alle Infrastrukturbetrei-

berinnen, die zu erbringenden Leistungen und insbesondere die Investitionen und deren Finanzierung 

zu beschreiben. Die vorgesehenen Zahlungen sind für die einzelnen Jahre und getrennt für die Be-

triebsabgeltungen und Investitionsbeiträge des Bundes auszuweisen. Zur Messung der Zielerreichung 

werden Indikatoren und gegebenenfalls Zielwerte sowie Anforderungen an die weitere Berichterstat-

tung (insbesondere der Netzzustandsbericht) definiert. Das vom BAV definierte Kennzahlensystem 

unterscheidet verschiedene Grössenklassen, denen die Infrastrukturbetreiberinnen zugeteilt werden. 

Je nach Grössenklasse, unterscheiden sich die Anforderungen an die Messung der Zielerreichung. 

Während für kleinere Infrastrukturbetreiberinnen tendenziell weniger Kennzahlen und Zielwerte ver-

einbart werden, sind die Anforderungen an grössere Bahnen etwas umfassender. Im Anhang der Leis-

tungsvereinbarung werden die Kennzahlen und die geforderten Berichte für die jeweilige Infrastruktur-

betreiberin präzisiert. Die Leistungsvereinbarungen werden jeweils für vier Jahre abgeschlossen. 
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Art. 29 Änderung der Leistungsvereinbarung 

Dieser Artikel entspricht weitgehend Artikel 21 der KFEV und wurde präzisiert. Eine Änderung ist le-

diglich bei wesentlichen Abweichungen von den zu Grunde gelegten Annahmen, die ausserhalb des 

Verantwortungsbereichs der Infrastrukturbetreiberinnen liegt, möglich. Zwischen den Vertragsparteien 

sind entsprechende Verhandlungen aufzunehmen. Eine wesentliche Änderung ist die Kürzung des 

Budgets. Wird der Zahlungsrahmen für die Leistungsvereinbarungen gekürzt, prüft das BAV zunächst, 

welche Auswirkungen dies auf die jeweils geltenden Leistungsvereinbarungen hat. Sind einzelne oder 

alle Leistungsvereinbarungen zu kürzen, sind diese in Abstimmung mit den Infrastrukturbetreiberinnen 

auf deren Erfüllbarkeit zu überprüfen. Neu wird in Absatz 2 festgelegt, dass Verschiebungen zwischen 

Betriebsabgeltungen und Investitionsbeiträge innerhalb der Geltungsdauer der jeweiligen Leistungs-

vereinbarung möglich sind (budgetneutral). Diese sind rechtzeitig mit dem BAV abzustimmen und 

gelten als Änderung der Leistungsvereinbarung. Die Änderungen der Leistungsvereinbarung sind wie 

bisher schriftlich festzulegen. 

 

Art. 30  Finanzierung zeitlich vorgezogener Massnahmen des Substanzerhalts 

Da immer wieder die Frage auftaucht, ob es möglich ist, eine Substanzerhaltungsmassnahme zeitlich 

vorzuziehen, ist es sinnvoll, dies auf Verordnungsebene verbindlich zu regeln. An sich ist eine Vorfi-

nanzierung von Substanzerhaltungsmassnahmen nicht möglich. Vor allem der Ersatz richtet sich nach 

der Lebensdauer der Anlage. Hingegen können im Bereich der Anpassung an die aktuelle Nachfrage 

und Gesetzeslage schon Situationen eintreten, wo ein vorzeitiger Ersatz sinnvoll sein kann, beispiels-

weise bei der Erstellung behindertengerechter Perronanlagen und –zugänge. Liegt das Interesse da-

für bei einem Dritten oder dem Kanton, kann dies als alternative Massnahme im Sinne von Artikel 58b 

EBG betrachtet werden. Deshalb soll im Prinzip Artikel 35 der Verordnung anwendbar sein. Das 

heisst, dass die finanziellen Differenzen in Investition und Betrieb für höchstens 40 Jahre aufgelistet 

und die resultierende Summe mit einer dynamischen Wirtschaftlichkeitsrechnung berechnet wird. Nur 

wenn die Dritten bereit und in der Lage sind, diesen Betrag zu bezahlen, erfolgt die vorzeitige Reali-

sierung. 
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Art. 31 Berichterstattung und Überprüfung der Zielerreichung 

Der Artikel basiert auf Artikel 22 der KFEV und wurde ergänzt. Das BAV hat wie bisher grundsätzlich 

ein Einsichtsrecht in alle Dokumente und Daten der Sparte Infrastruktur. Die Infrastrukturbetreiberin-

nen erstatten dem BAV regelmässig Bericht über die Erreichung der Ziele, welche vom BAV vorab 

definiert und in der Leistungsvereinbarung aufgenommen wurden (siehe Art. 28 KPFV). Neben der 

Berichterstattung für die vereinbarten Kennzahlen, haben die Infrastrukturbetreiberinnen insbesondere 

über den Zustand, die Be- und Auslastung der Infrastruktur, die Trassenerlöse, den Stand der verein-

barten Investitionen und den Einbezug der Eisenbahnverkehrsunternehmen zu berichten. Das BAV 

kann diese Berichte auswerten, zusammenfassen und einen Bericht hierüber veröffentlichen, wie dies 

bereits heute für ausgewählte Kennzahlen erfolgt. Das BAV behält sich vor, bei Abweichungen (Ziele, 

Termine) Massnahmen zu fordern oder finanzielle Leistungen zurückzufordern. Dies ist im Einzelfall 

festzulegen. Neu wird der Absatz 5 aufgenommen. Dieser legt fest, dass bei grösseren Projekten, 

deren Bau erhebliche Risiken aufweisen, besondere Bestimmungen zur Berichterstattung und Über-

prüfungen von Ausbauprojekten angewendet werden können nach Artikel 37 Absatz 1. Unter erhebli-

chen Risiken werden insbesondere geologische Risiken verstanden.  

 

7. Abschnitt: Finanzierung des Ausbaus 

Art. 32  Steuerung 

In Artikel 32 werden die Grundsätze in Zusammenhang mit dem Ausbau der Eisenbahninfrastruktur 

aufgeführt. Eine der wichtigsten Aufgaben des BAV ist es, die in einem Bundesbeschluss vorgesehen 

Massnahmen innerhalb der vorgesehenen Terminspanne umzusetzen. Dabei geht es im Wesentli-

chen darum, die vom Parlament gewünschten Massnahmen zu konkretisieren und anschliessend 

umzusetzen.  

Das BAV plant deshalb die Umsetzung der beschlossenen Massnahmen vorausschauend. Insbeson-

dere geht es darum von Beginn weg sicherzustellen, dass die angestrebte Funktionalität der Eisen-

bahninfrastruktur realisiert werden kann und das geplante Angebot mit einer grossen Verfügbarkeit 
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und Zuverlässigkeit fahrbar wird. Zudem gilt es, den vom Parlament vorgegebenen Kredit- und Ter-

minrahmen einzuhalten. 

Das BAV kann diese Aufgabe jedoch nicht ohne die betroffenen Infrastrukturbetreiberinnen überneh-

men. Es ist deshalb vorgesehen, mit den Infrastrukturbetreiberinnen entsprechende Umsetzungsver-

einbarungen abzuschliessen. Den Infrastrukturbetreiberinnen ist es so möglich, die konkrete Umset-

zung der Massnahmen v.a. in zeitlicher Hinsicht mitzugestalten, um Einschränkungen auf den Betrieb 

möglichst gering zu halten. Die Einflussmöglichkeiten der Kantone auf die Termine der einzelnen 

Massnahmen, insbesondere eine zeitlich vorgezogene Umsetzung einer einzelnen Massnahme wer-

den in Artikel 36 geregelt.  

Die Umsetzungsvereinbarungen ermöglichen es dem BAV, sich auf die Planung, Steuerung und 

Überwachung zu konzentrieren, während die Infrastrukturbetreiberinnen für die Projektentwicklung 

und deren Realisierung zuständig sind. 

Das BAV übernimmt für den Bund die Aufgaben im Zusammenhang mit der Finanzierung. Basierend 

auf der mit den Infrastrukturbetreiberinnen abgesprochenen Liquiditätsplanung, sorgt das BAV für eine 

termingerechte Bereitstellung der Finanzmittel und überwacht die Einhaltung der Kredite. 

 

Art. 33 Umsetzungsvereinbarungen  

Das UVEK schliesst nach Rücksprache mit dem Eidg. Finanzdepartement (EFD), mit den Infrastruk-

turbetreiberinnen oder den Erstellergesellschaften Umsetzungsvereinbarungen über die Ausbaumas-

snahmen ab. Der Artikel 33 stellt eine Präzisierung des Art. 48f EBG dar. Während im Gesetzesartikel 

stark auf die zu realisierende Massnahme fokussiert wird, werden mit diesem Verordnungsartikel auch 

weitere Inhalte der Umsetzungsvereinbarung geregelt. Insbesondere ist in der Umsetzungsvereinba-

rung für die Realisierung auch die Ausgangslage mit den grundlegenden Annahmen, die effektive 

Leistung der Infrastrukturbetreiberin oder dem mit der Realisierung der Massnahmen betrautem Drit-

ten (im Bereich der Projektierung oder Bauleitung) und das Vorgehen festgehalten. 
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Die Umsetzungsvereinbarungen können einzelne oder mehrere Massnahmen umfassen. Ebenso soll 

es möglich sein, nur einzelne (Teil-)Phasen – z.B. die Projektierung oder die Realisierung – oder di-

rekt eine mit allen Phasen versehene integrale Umsetzungsvereinbarung auszulösen. Letzteres wird 

insbesondere dann zur Anwendung kommen, wenn zur realisierenden Massnahme bereits grosse 

Detailkenntnisse vorhanden sind.  

 

Art. 34 Änderung der Umsetzungsvereinbarung  

Artikel 34 hält fest, dass Änderungen der Umsetzungsvereinbarung schriftlich erfolgen müssen. Zu-

dem regelt er die Kompetenzen zwischen UVEK und dem BAV bei einem Anpassungsbedarf. Wird 

eine Anpassung notwendig weil wichtige zugrunde gelegte Annahmen, die vereinbarten Zielvorgaben 

bezüglich der Funktionalität oder Angaben zur Finanzierung ändern, so steht die Änderung der Um-

setzungsvereinbarung in der Kompetenz des UVEK. Wird eine Änderung der Umsetzungsvereinba-

rung aus anderen Gründen notwendig, so ist das BAV zuständig. Änderungen der Umsetzungsverein-

barung sind schriftlich festzulegen. 

 

Art. 35 Finanzierung zusätzlicher oder alternativer Massnahmen durch Dritte 

Wie von Artikel 58b EBG gefordert, dürfen dem Bund sowohl während der Bau- wie auch der Be-

triebs-phase keine Mehrkosten entstehen. Die Berechnung der Kostenbeteiligung der Kantone oder 

des Dritten ist das zentrale Element dieser Vorgabe. Die Berechnung soll die effektiven Verhältnisse 

so gut wie möglich abbilden. Dazu wird eine detaillierte dynamische Berechnung durchgeführt, in der 

sowohl die Investitions- wie auch die Folgekosten in Jahrestranchen hinterlegt werden. Das BAV re-

gelt die Einzelheiten ausführlich in einer BAV-Verordnung. Die auf Stufe Verordnung festgelegten 

Grundsätze bilden dabei den Kern der Berechnungsmethode.  

Die Grundannahmen zur Teuerung und zum Kalkulationszinssatz beeinflussen das Rechenergebnis 

wesentlich. Um keine falschen Anreize zu setzen und die Gleichbehandlung aller Dritten zu gewähr-
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leisten, gibt das BAV diese Werte verbindlich vor. Die Berechnung der Teuerung basiert auf Vergan-

genheitswerten des Landesindex der Konsumentenpreise. Es wird die auf 25 Jahre zurückgerechnete 

durchschnittliche Wachstumsrate verwendet. Dies ergibt zurzeit gerundet 1.5%.  Die Berechnung des 

Kalkulationszinssatzes basiert auf der Rendite von Bundesanleihen. Es wird die auf 25 Jahre zurück-

gerechnete durchschnittliche Rendite von Anleihen mit 10 jähriger Laufzeit verwendet. Dies ergibt zur-

zeit gerundet 3.5%. 

Den zusätzlichen, durch den Dritten ausgelösten, Investitionskosten, können vermiedene Investitionen 

gegengerechnet werden. Dazu ein Beispiel: Der Dritte finanziert die Mehrkosten eines Tiefbahnhofs 

gegenüber der Erweiterung des oberirdischen Bahnhofs. Dadurch ist eine bessere Entflechtung der 

Zufahrtsgleise zum Bahnhof möglich. Dies wiederum ermöglicht den Verzicht auf eine Überwerfung. 

Die zeitliche Nähe ist dabei gegeben, wenn eine vermiedene Investition innerhalb von einem Ange-

botsschritt nach der Grundinvestition realisiert worden wäre. Die räumliche Nähe ist die effektive geo-

grafische Nähe innerhalb einer Planungsregion. Der funktionale Zusammenhang ergibt sich durch die 

erwiesene Wirkung auf Angebot und Infrastruktur  

Die anteiligen Folgekosten für Betrieb und Substanzerhalt sind ebenfalls durch den Dritten zu tragen. 

Der Berechnungshorizont von maximal 40 Jahren spiegelt einen Mix aus langlebigen Ingenieurbauten 

wie Brücken und Mauern, Anlagen mit mittlerer Lebensdauer wie Perronanlagen und Fahrbahn sowie 

Anlagen mit kurzer Lebensdauer wie Sicherungs- und Telekomanlagen. Sind nur Anlagen mit kürzerer 

Lebensdauer betroffen, kann das BAV den Berechnungshorizont anders festlegen. 

Die Infrastrukturbetreiberin muss durch geeignete Vorkehrungen, wie beispielsweise Rückstellungen 

bei einer Einmalzahlung oder jährliche Rechnungsstellung mit einem Vertragsmanagementsystem, 

sicherstellen, dass die Beiträge Dritter an die Folgekosten auch vertragsgemäss eingesetzt werden. 

Es besteht sonst die Gefahr, dass dem Bund schleichend über die Leistungsvereinbarungen, trotz 

dem oben erwähnten Grundsatz, im Laufe der Zeit Mehrkosten entstehen. 

Massnahmen Dritter sind nicht nur im Bereich des Ausbaus möglich, sondern können ebenfalls Sub-

stanzerhaltungsprojekte betreffen. Beispielsweise kann ein Kanton Anforderungen an Perronanlagen, 

welche über den vom BAV festgelegten Standard hinausgehen, als alternative Massnahme finanzie-
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ren. Artikel 30 der Verordnung bestimmt, dass auch in diesem Fall die Berechnungsprinzipien von 

Artikel 35 angewendet werden. 

Schliesslich finden die erwähnten Regeln auch Anwendung, wenn eine Eisenbahninfrastruktur auf-

grund von Anforderungen eines Bauvorhabens Dritter angepasst werden muss. Beispielsweise wenn 

eine Vergrösserung eines Industrieunternehmens zu einer Verschiebung einer Gleisanlage führt. 

 

Art. 36 Vorfinanzierung  

Artikel 58c EBG ermöglicht den betroffenen Kantonen und Dritten, Vereinbarungen über die Vorfinan-

zierung der beschlossenen Massnahmen abzuschliessen. Dritte können beispielsweise Gemeinden 

oder Gemeindeverbände, Planungsregionen oder andere öffentliche Körperschaften sowie Unterneh-

men sein. Der Artikel 58c EBG beeinflusst dabei einzig die Finanzierung und ändert nichts am norma-

len Prozess zur Realisierung der Massnahmen. Insbesondere werden die Rollen und die Verantwort-

lichkeiten bei der Vorfinanzierung unverändert belassen. 

Der Bund übernimmt die Federführung bei der Steuerung (Projektierung, Realisierung) sämtlicher vor-

finanzierten Projekte. Dazu werden mit den Eisenbahnunternehmen oder Dritten Umsetzungsverein-

barungen abgeschlossen. Die entsprechenden Bestimmungen dazu sind in Artikel 48e und 48f EBG 

geregelt.  

Bei einer zeitlich vorgezogenen Umsetzung einer einzelnen Massnahme übernehmen die Kantone 

oder Dritte die Finanzierung, wofür eine Vereinbarung über die Vorfinanzierung abgeschlossen wird. 

Die Vereinbarung über die Vorfinanzierung zwischen Eisenbahn-unternehmen, Kantonen oder Dritten 

kann ausschliesslich die Bereiche «Finanzierung» und «Terminplanung» (früher als vom BAV geplant) 

tangieren. Insbesondere erhält der Vorzufinanzierende keine Kompetenzen, um über Varianten zu 

entscheiden, sondern nur ein Mitwirkungsrecht wie dies bei einer direkt finanzierten Massnahme üb-

lich ist.  
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Das BAV wird bei Vereinbarung über die Vorfinanzierung die Zweckmässigkeit der Massnahme nicht 

grundsätzlich überprüfen müssen. Die Massnahmen, welche vorfinanziert werden können, sind in den 

Ausbauschritten enthalten und berücksichtigen die Langfristperspektive Bahn. Hingegen ist es denk-

bar, dass das BAV den geplanten Erhaltungsmassnahmen und Ausbauten den Vorrang einräumt. 

Falls aus betrieblichen Gründen zu wenige Bauintervalle zur Verfügung stehen oder falls zu wenige 

Ressourcen für eine qualitativ hochstehende Projektierung vorhanden sind, wird das BAV entspre-

chende Vereinbarung über die Vorfinanzierung nicht genehmigen. 

Massnahmen für kleinere Einzelinvestitionen und betriebliche Anlagen können ebenfalls vorfinanziert 

werden, sofern diese für die Erreichung des Angebotsschrittes erforderlich und vom Bund finanziert 

sind. Das BAV ist dafür besorgt, dass bei der Kreditüberwachung die vorfinanzierten Beträge mitbe-

rücksichtigt werden, so dass die geplante Rückzahlung innerhalb des freigegebenen Kreditrahmens 

jederzeit möglich wäre. 

Die Rückzahlung der Vorfinanzierung erfolgt zu dem Zeitpunkt, welcher aufgrund der ursprünglichen 

Terminplanung (bei einer Realisierung ohne Vorfinanzierung) vorgesehen war. Der Zeitpunkt der 

Rückzahlung hängt also von der ursprünglichen Terminplanung ab. Diese Terminplanung wird vom 

BAV zusammen mit den Infrastrukturbetreiberinnen nach dem Entscheid über einen Ausbauschritt 

erstellt. Sie berücksichtigt insbesondere die verfügbaren Bauintervalle und die Liquidität des Fonds. 

Bei einer Vorfinanzierung, ist die Liquidität des Fonds nicht mehr massgebend und die Terminplanung 

kann angepasst werden. Hingegen verbleiben als terminliche Einschränkung die verfügbaren Bauin-

tervalle. 

 

Art. 37 Berichterstattung und Überwachung des Ausbaus 

Der Artikel 58d EBG sieht vor, dass für die Umsetzungsvereinbarungen Ausführungsvorschriften über 

das Controlling der Leistungen, Kosten, Finanzen und Termine gemacht werden. Artikel 58e EBG 

verlangt eine jährliche Berichterstattung über die Verpflichtungskreditsituation sowie den Stand und 

weiteren Ablauf der Arbeiten.  
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Neben der bundesrätlichen Berichterstattung gemäss Artikel 58e EBG verfasst das BAV einen jährli-

chen Bericht über alle Ausbauten zur Information von Parlamentariern (im Vordergrund stehen Ver-

kehrs- und Finanzkommissionen), der Kantone und der Öffentlichkeit. 

Damit das BAV diesen Auftrag erfüllen kann, schreibt Artikel 37 den mit der Realisierung der Mass-

nahmen betrauten Erstellern eine periodische Berichterstattung an das BAV vor. 

Artikel 37 präzisiert nun, dass das UVEK die Details zur Überwachung des Ausbaus in einer Richtlinie 

regelt.  

 

8. Abschnitt: Investitionen in Seilbahnen 

Art. 38 

Das Seilbahngesetz bestimmt (Art. 18a Bst. b), dass für "die Finanzierung der Infrastruktur" das EBG 

"sinngemäss" gilt. Deshalb muss angenommen werden, dass dieser entsprechende Teil der Seil-

bahninvestitionen aus dem BIF finanziert werden soll. Es ist aber notwendig, den Umfang der Infra-

struktur innerhalb der Seilbahnanlage zu bestimmen. Denn naturgemäss sind bei der Seilbahn Infra-

struktur im engeren Sinne und Fahrzeug viel enger verbunden als bei der Eisenbahn und auch anders 

verteilt. So ist bei der Seilbahn der Antrieb ausserhalb des Fahrzeugs. Es ist deshalb angebracht, 

einen pauschalen Anteil von 50 Prozent an der Gesamtanlage als Infrastruktur zu bezeichnen. Um 

danach die Finanzierung der entsprechenden Abschreibungen aus dem BIF zu vermeiden, sollen die 

Beiträge à fonds perdu gewährt werden.  

Angesichts der ziemlich speziellen Situation erfolgt die Finanzierung mit zeitlich nicht beschränkten 

Finanzierungsvereinbarungen, die auf Objekte bezogen sind. 

Alle Finanzierungen stehen im Übrigen unter dem Vorbehalt von Artikel 49 EBG. Damit ist auch ge-

sagt, dass Infrastrukturen für die Feinerschliessung (z.B. innerstädtische Standseilbahn) und solche 

ohne Erschliessungsfunktion (z.B. Seilbahnen im Ausflugsverkehr) keine Beiträge erhalten. 
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9. Abschnitt: Schäden durch Naturereignisse 

Der Abschnitt entspricht den Artikeln 23 bis 25 der bisherigen Verordnung (KFEV). Mit der Neuord-

nung der Infrastrukturfinanzierung entfällt hier der Bezug zu den Kantonen.  

 

Art. 39 Voraussetzungen 

Zudem lassen es die Erfahrungen der letzten Jahre als ratsam erscheinen, eine klare Grenze zu be-

zeichnen, ab welcher Bundesmittel verfügbar sein sollen. Dabei wird eine durch das Unternehmen zu 

bewältigende Schadenshöhe, die einen Fünftel der jährlichen Betriebsabgeltung übersteigt, als Gren-

ze gesetzt. Mit dieser Regelung wird auch angestrebt, dass die Infrastrukturbetreiberinnen künftig auf 

Versicherungen für Unwetterschäden verzichten können. Es ist darauf hinzuweisen, dass Artikel 49 

EBG Hilfe nach Naturereignissen auch für Infrastrukturbetreiberinnen erlaubt, welche nicht abgel-

tungsberechtigt sind. Für diese wird die generelle Bestimmung gelten, dass Schäden ab einer Million 

Franken angemeldet werden können. 

 

Art. 41 Verfahren 

Die Hilfe bei Naturschäden nach Artikel 59 EBG ist neu darauf ausgerichtet worden, dass Schäden 

der Infrastruktur daraus bezahlt und dafür für die Infrastruktur keine Versicherung für Naturschäden 

mehr abschliessen soll. Dies erlaubt Einsparungen in der Betriebsabgeltung, erfordert aber nach 

grösseren Ereignissen Nachtragskredite. 

 

 



 

 
 

 

 

  
 

Aktenzeichen: BAV-200-00001/00008/00004/00005/00010/00001 

 

 

31/32 

 

 

 

 

 

 

10. Abschnitt: Forschungsaufträge 

Art. 42 

Das BIF-Gesetz ermöglicht die Finanzierung von Forschungsaufträgen im Zusammenhang mit der 

Bahninfrastruktur mit Mitteln des BIF. Gestützt auf Artikel 4 des Bundesgesetzes über die Förderung 

der Forschung und der Innovation (FIFG, SR 420.1) kann die Bundesverwaltung Aufgaben der For-

schungs- und Innovationsförderung übernehmen. Das BAV kann somit Beiträge an Forschungspro-

gramme nach Artikel 16 Absatz 2 Buchstabe b FIFG gewähren und Forschungsaufträge nach Artikel 

16 Absatz 2 Buchstabe d erteilen. Inhaltlich stützen sich diese Forschungsaufträge auf ein 4-jährliches 

Forschungskonzept des Amtes. Die Entscheide über die Forschungsgesuche erfolgen im Rahmen der 

bestehenden Finanzkompetenzen durch das BAV. Im jährlichen Durchschnitt wird mit einem For-

schungsvolumen von rund 0,5 bis 1,0 Promille der BIF-Einnahmen gerechnet, wobei in einzelnen Jah-

ren grössere Schwankungen der Ausgabenhöhe möglich sind. 

 

11. Abschnitt: Schlussbestimmungen 

Art. 44  Übergangsbestimmungen 

Grundsätzlich sollen alle bisherigen Vertragsverhältnisse zur Finanzierung von Eisenbahn-

Infrastruktur weitergeführt werden, der Bahninfrastrukturfonds aber soll als Zahlungsquelle beigezo-

gen werden. Im Falle der Leistungsvereinbarungen, welche keine eigentliche Projektfinanzierung dar-

stellen, sondern eine bestimmte Zeit abdecken, wird vorgesehen, dass Projekte, welche in der Perio-

de 13–16 begonnen wurden, auch in der Periode 17–20 und gegebenenfalls 21–24 aus den Leis-

tungsvereinbarungen fertig finanziert werden. Die Triagekriterien werden also nur für neue Projekte 

angewendet. 
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Eine weitere Übergangsbestimmung betrifft Anlagen und Fahrzeuge der Infrastruktur, die nach altem 

Rech mit verzinslichen Mitteln finanziert wurden. In diesen Fällen erfolgt keine Umfinanzierung, aber 

die Fremdkapitalkosten sind weiterhin abgeltungsberechtigt. 


